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Bekanntmachung.
Die Lieferung des Kohlcnbedarfs

der Königlichen Regierung hier für die
Feuerungs -Periode 1902/03 soll vergeben
werden . Die Bedingungen können während
der Büreaustunden in dem Zimmer unseres
Canzlei -Jnspectors in dem Rcgierungsgebäude,
Bahnhofstraße 15 , eingesehen und auch gegen
Vergütung der Schreibgebühr schriftlich mit-
gclhcilt . werden . Preisoffertcn per 50 kg
sind bis zum 85 . August d . I . ver¬
schlossen mit der Aufschrift „Kohlenlieserung"
hierher einzusenden . F284

Wiesbaden , den 31. Juli 1902
Königliche Regierung.

^_ • (gez.) Hempfiug.

Bekanntmachung.
Landespolizeiliche Anordnung.

Auf Grund der S§ 20 und 26 des Reichsvich-

seuchengesctzes vom |  und des § 56b,
Abs . 3 der ReichSgewerbeordnuna in der Fassung
des Gesetzes vom 6 . August 1896 (R .-G .-BI . S . 685)
ordne ich i „ Ergänzung meiner laudesvolizeilicheu
Anordnung vom 23 . September 1897 für den Um-
tang des Regierungsbezirks Wiesbaden bis auf
Weiteres Folgendes an:

. § l . Das Treiben von Geflügel zu andere»
als zu Weidezwecken ist verboten.

8 . 2. Aurnabmen von der Bcstimmuug des
8 1 können durch dieLandräthe zngelaffen werden,
wem , die unmittelbare Berührung von getriebenem
Gefluael mit Ortschaften . Doritcichen , Doristratzeu
und solchen Wegen und Nlätzen , die vom Geflügel
sonst benutzt zu werden pflegen , wirksam verhindert
werden kann.

8 3. Im Uebrigen darf die Beförderung von
Geflügel nur in Wagen , Käfigen , Körben re. er¬
digen , deren Einrichtung das Herabfallen von
Koth und Streu möglichst verhindert.

.8 4 . Die im § 3 bezeichnet «» Behältnisse
find unmittelbar nach jedesmaligem Gebrauch zur
Beförderung von Handelrgeflüae ! sorgfältig zu
reinigen und mit heiße », Seifenwasser auszuscheuern.
Die aus ibueu entleerten Streu - und Koththeile
müssen gesammelt und sorort entweder verbrannt
oder an einer für Geflügel nicht zugänglichen
Stelle vergraben werden.

8 5 . An jedem ersten Montage im Monat
ssoferu dieser ein Feiertag ist . an dem daraus
folgenden Werktage ) find die nach § 4 gereinigten
Transportbebältnisse für Handelsgeflügel anßer-
dcm noch sorgfältig mit Kalkmilch auSzutüncheu.

8 6 . Diese Anordnung tritt mit dem 1. Febr.
I960 in Kraft . -

Wiesbaden , den 6. Dezember 1899.
Der Königl . Regierungs -Präsident.

Bekanntmachung.
Zu den vielen Rebschädlingc » , denen die Reben-

oflanzungcn auSgesctzt sind , gehört auch der
Traubenpilz (Oidium tuckeri , Mehlthau,
Aescherich, Traubcnkrankheit ) .

Das Oidium befällt beim Weinstock zuerst
junge , grüne Triebe , sodann überzieht e« die Blätter
und Traubcnbccren mit einem feinen , dichten , bläu-
Ilch-weist -arauen , staubähnliche » Pilzgewebe ; wo¬
durch die Beeren späterhin zum Anfplatzen gebracht
werden und abstcrben.

. Zur Bekämpfung dieses verderblichen mikroS-
copiichen Pilzes hilft sicher rechtzeitiges und richtiges
Schwefel » . Die Weinstöcke find , sobald die erste»
Spuren de« Pilzes erscheinen , bei warmem , wind¬
stillem Wetter mit gemahlenem Schwefel vermittels!
des Schwefelblaikbalg « zu schwefeln , sodaß alle
Rebtheile fein bestäubt sind . Dieser ist zu wieder¬
holen , wenn durch Regen oder Wind der Schwefel
von den Blättern entfernt wurde.

Wiesbaden , den 15 . Mai 1902.
Der Polizei -Präsidcut . In Pertr . : FalSe.

Bekanntmachungen.
Polizei -Verordnung.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetze,
Landerverwaltung vom 30 . Juli

1883 ( G . S , S . 129 ) und der §§ 6 , 12 und 13
bft Verordnung über die Polizei -Verwaltuna in
den neu erworbenen Landertbeilen vom 20 . Ecp-
rember 1867 (G . S . S . 1529 ) wird mit Zu-
mmmung der Provinzialratb ? für den Umfang der
Provinz Hesien -Rasian Folgendes verordnet:

§ 1-
m ^ und 33 Absatz 1 der Provinual»
Polizei -Verordnung vom 13 . November 1901,
betreffend den Verkehr mit Kraftfahrzeugen , werden
durch nachstehende Vorschriften ersetzt : '

§ 9 . „ Jedes Kraftfahrzeug , mit welchem inner¬
halb der Provinz Hessen -Nassau öffentliche
Straffen befahren werden , muff mit einem
polizeilichen Kennzeichen versehen sein,
welches aus einer Bezetchnnng der Provinz,
in welcher dasFabrzeng volizeilich reaistrirt
ist , undeinerErkennungrnummer besteht ."

8 13 Abs . 1 . „Da ? Kennzeichen (ß 9 ) ist au
der Rückseite de? Fahrzeugs nach außen
bin an leicht sichtbarer Stelle , sowie in
deutlich lerbarer Schrift anzubrinaen
und während der Dunkelheit zu be¬
leuchten ."

§ 2.
Diese Vcrordnuna tritt mit dem Tage ihrer

Verkundiguna in Kraft.
Cassel , den 23 . Mai 1902.

Der Ober -Präsident . Zedlitz.
In Ausführung de , 813 Absatz 2 der Polizei-

Verordnung über den Verkebr mit Krastsahrzeugen
vom 13 . November 1901 — 23 . Mai 1902 — wird
unter Aufhebung derAlirführunar -Bekanntmachuna
vom 13. November 1901 hierdurch Folgendesbestimmt:

1. Zur Bezeichnung der in der Provinz
Hefferi -Nasiau volizeilich registrirten Kraflfghr-
zeuge dient der Buchstabe T in großer lateinischer
Schrift.

Für die ErkennnngSnummer find arabische
Ziffern zu verwenden.

2 . Das polizeiliche Kennzeichen ( Buchstabe und
GrkennungSnnmmer ) ist auf der Wandung de»
Fnbrzengs selbst oder ans einer mit diesem durch
schrauben mit versenkte » Käufen fest verbundenen
Tafel , mit möglichst glatter Oberfläche bei Kraft-
iabrradern auf einem hinten am Rade , recht,
winklig zur Fabrrichtuna und senkrecht znm Erd¬
boden untrennbar besest-gten Metallschilde anzn-
brlngen . Es ist in schwarzer 12 am hoher und im
Grundstrich 2 cm starker Schrift aus weißem
Grunde berziistellen.

Der Bnchstak ' e muff über der Erkennung ?-
n,immer stehen . Der Abstand zwischen beiden und
zwischen den einzelnen Ziffern der Erkennung ? -
nummer bat 2 am zu betragen.

Die Anbringung von Schnörkeln und Ver¬
zierungen an den Buchstaben und Zahlen , sowie
auf der Tafel selbst ist unzulässig.

Cassel , den 23. Mai 1902. '
Der Ober -Präsident . Zedlitz.

Vorstehende Bekanntmachungen werden hiermit
veröffentlicht.

Die Besitzer von Kraftfahrzeugen de« Stadt¬
kreises Wiesbaden werden aufgekordert , den Antrag
vuf Zilertheikung der nach den Bestimmiingen
obigerBekanntmachuiiaenvorgeichrlebene » Nummern
bei der Königlichen Polizei - Direktion Wiesbaden
z» stellen.

Wiesbaden , d„i 8. Juli 1902.
Der Polizei -Präsident . In Vertr . : Falcke.

Auszug
au » der Polizei -Verordnung , betreffend dar Melde¬

wesen vom 17 . Februar 1900.

8 6. Durchreisende Fremd «.
Durchreisende Fremde ( Badegäste , Reisender «:.),

welche in Privathäuscrii für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch de» Wohnungrgeber bei dem Büreau der
Polizeireviers an - bezw . abzumclden.

Gast - und HcrbergSwirtbc baden täglich bis
11 Uhr VormitiagS alle während des vorher-
gegangenc » Tages oder während der Nacht a »-
pekomnieiien bezw . abgereisten Fremden bei dem
Büreau des Polizei -Reviers an - bezw . abzunielde » .

Die Meldung der Fremden gefchiedt schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten niiissen:
Vor - und Zuiianie . Stand oder Gewerbe , GcburtS-
und Wobiivrt und Nationalität des Fremden.

Die Gast - » nd Herbergswirtbe sind verpflichtet,
rin Fremdenbuch » ach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Frcii ' dcii alsbald nach seiner An¬
kunft znr Eintragung vorziilegeii nud auf die richtige
und vollständige AiiSfüIIiing der Rubriken zu achten.

Vorstebende « ivird hiermit wiederholt zur
allgemeinen Kenntnis ; aebracht.

Wiesbaden , Len 6 . Februar 1902.
Der Poffzei -Präfidei -t . K . Prinz v . Ratibor.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 6 . 12 » nd 13 der Ver¬

ordnung Über die Polizei -Verwaltung in den neu
erworbene » Lanbertheilen vom 20 . September 1867
lG . S . S . 1529 ) »nd der 88 137 und 139 de?
Gesetze? über die allgemeine Lniiderverwaltiing
vom 30 . Juli 1883 (G . S . S . 195 ) verordne ich
mit Ziistimmuna de« Bezirk »-Au «ich>isse« für den
Umfang der Regierung « - Bezirke » Wierbaden
wa « folgt:

8 1. Gegenstände , Stoffe und Zubereitungen
jeder Art , a ) deren Feilhalten und Verkauf gesetz¬
lich beschränkt ist . Kaiierl . Verordnung vom
22 . Oktober 1901 (R . G . Bl . S . 380 ) , b ) deren
Bestandtbeile »nd Znsammensetziing weder durch
ihre Benennung oder Ankündiaung erkennbar
gemacht werde » , noch allgemein bekannt sind , oder
e) denen WIrkimaen beigelegt werden , welche sie
nicht besitzen, dürfen al « Mittel gegen Krankheiten
lind Körperschäden bei Menschen und Tbieren nicht
öffentlich angekiindigt oder angepriesen werden.

8 2 . Zuwiderhandlungen werden , sofern die
gesetzlichen Bestimmungen nicht eine ködere Strafe
androhen , mit Geldstrafe bi « zu 60 Mt ., im Un¬
vermögenssalle mit entsprechender Haft bestraft.

8 8 . Diese Polizei -Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Verkündigung in Kraft . Die Voli ' ei-
Verordiimig vom 19 . Juli 1899 (Amt,bl . S . 293)
wird vom gleichen Zeitpunkte ab aufgehoben . *

Wiesbaden , den 16. Mai 1902.
Der Negierungr -Präsideiit . In Vertr . : gez . Bake.

Polizei -Verordnung.
Ans Grund der 88 6, 12 und 13 der Ver¬

ordnung vom 20 . September 1867 » nd anf Grund
der 88 187 »nd 139 de« LandeSverwaltnngSgcsetzcS
wird im Einvernehmen mit der Königlichen Eisen-
bahndircction zu Frankfurt a . M . unter Zu¬
stimmung de« Bezlrkraurschussc » für die mit

elektrischer Kraft bctriebeiicn Kleinbahnen de»
Regierungsbezirks Wiesbaden verordnet was folgt:

8 1.
Der Betrieb der von dieser Verordnung be¬

troffenen elektrischen Kleinbahnen unterliegt den
Bestimmungen der von dem Unterzeichneten
Regieningsprasidenten im Einvernehmen mit der
Königlichen Eisenbahndirectio » zu Frankfurt a . M.
erlassenen Beiriedsvorschriflen . Insoweit nicht die
Betriebsvorschriften oder die gegenwärtige Polizei-
Verordnung Ausnahmen begründen , ist der Betrieb
außerdem den allgemeinen straßenpolizeilichen Vor¬
schriften unterworfen.

~ . 8 3.
„ Jede Beschädigung der Bahn » nd der dazu

gehörigen Anlagen , sowie der Betriebsmittel nebst
Zubehör , die Nachahmiing der Signale , die Ver¬
stellung oder Versperrung der Ausweichevor-
richtnngen , überhaupt jede den Bahnbetrieb ge
fahrdendc oder störende Handlung ist untersagt

8 3.
E » ist verboten , die elektrischen Leitungen zu

befassen , die Quer - und ArbeitSdröhte mit irgend
welchen Gegenständen z» behängen oder zu be¬
rühren , sowie Fahne » oder sonstige Gegenstände
an Gebäuden oder Masten derarr anzubringen
daß die Drähte der elektrische » Bahn berührt
werden.

Beim Ertönen der Warnungssignale baden
Fußgänger , Radfahrer » nd die Führer von Wagen
ivfort die Fahrbahn für den Bahnbetrieb freizu-
mache » . Reiter , Radfahrer und Fuhrwerke habe»
den Straßenbahnwagen so weit Raum zu geben,
dan weder die letzteren in der Fahrt , noch die
?s«ihrgäste beim Ein - und AuSsteigcn behindert
oder gefährdet werden.

8 5.
Die Vorschriften de« 8 4 gelten nicht für

Wagen , in denen Allerhöchste und Höchste Herrschaften
fahren , für geschlossene marschirende Militär
abtheilungen , Leichen - und andere öffentliche Ans-
züae , sowie für Postwagen und im Dienste
befindliche Fuhrwerke der Feuerwehr '.

8 6.
Schwere « Fuhrwerk darf die Bahn , sobald

und soweit der Fahrdamm neben derselben frei Ist,
nicht befahren.

Fuhrwerk oder Vic ĥ ohne Aufsicht auf dem
Gleise oder unmittelbar neben demselben stehen z»
lassen , ist untersagt.

Aussichtslos dastehendes Fuhrwerk und Vieh,
sowie sonstige Gegenstände , welche die Gleise ver¬
sperren , sind die Bahnbedienffeten zu entfernen
befugt , unbeschadet der Strafbarkeit der Ver¬
antwortlichen.

8 8.
Das Abladen von Holz , Steinen und sonstigen

Gegenständen anf dem Bahnkörper , sowie neben
demselben innerhalb I Meter von der äußeren
Schienenkante ist verboten.

Sofern die Einhaltung dieser Entfernung nach
den örtlichen Verhältnissen nicht möglich ist , muß
soweit Raum gelassen werden , daß der Verkehr auf
der Straßenbahn nicht beeinträchtigt wird.

8 9.
Während der Fahrt ist das eigenmächtige

Oeffncn der Wagenverschlüffe , da » Stehenbleiben
auf den Trittbrettern , sowie da » Auf - und Ab
springen verboten.

8 10.
Dar Rauchen , sowie dar Mitführen brennender

Cigarre » » nd Pfeifen ist nur ans den Außenplätzen
und in denjenigen Wageiiabtheilungen gestattet,
welche für Rancher bestimmt und mit einer ent¬
sprechenden Bezeichnuna versehen sind.

^ n. § 11.
Dar Larmen und Singen der Fahrgäste , so¬

wie jedes in,anständige und di « Mitfahrenden
belästigende Betragen ist untersagt.

„ § 12.
Personen , welche den Mitfahrenden durch ab-

loßende Krankbeitserscheinuiige » oder unreinliches
Aeußere lästig fallen , sowie trunkene Personen sind
von der Mitfahrt ausgeschlossen.

8 48.
Die Mitnahme von Hunden , sowie von Gepäck,

welcher durch Unifana , üble » Geruch oder schmutzige
Beschaffenheit die Mitfahrenden belästigt , ist nicht
erlaubt.

8 14.
Die Fahrgäste haben den ans Grund dieser

Verordnung an sic gerichteten Aufforderungen der
Schaffner Folge zu leisten . Wer Ne unbeachtet
^ abgesehen von seiner Bestrafung , von
der Mitfahrt ausgescklossen werden , ohne daß er für
dar bereit « gezahlte Fahrgeld Ersatz zu fordern hat.

^ § 15.
Wer auf Grund der vorstehenden Bestimmungen

von der Mitsgbrt aurgeschlosseii wird , hat den
Wagen beim nächsten Halten zu verlassen.

8 1« .
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung

t^ rden , soweit nicht nach sonstigen gesetzlichen Bor¬
schriften , »„ besondere nach 8 366No . 10 de« ReichS-
slrasoeirtzbiiche », eine höhere Strafe verwirkt ist,
int Geldstrafe bis z» 80 Mk ., im Unvermögens-
salle mit verhältnißmäßiger Hast bestraft.

8 17.
Die untern , 12 . Juli 1899 erlassene Polizei.

Verordnung für die Kleinbahnen des ReqicrungS-
bezirks wird hiermit für die mit elektrischer Kraft
betriebenen Kleinbahnen aufgehoben.

Diese Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft.
Wiesbaden , den 9 . Juli 1902.

Der Regierungs -Präsident . In Bertr . : B » ke

Bekanntmachung
des Reichskanzlers , betr . di « Beschäftig « »»«
von Gehülfen « . Lehrlingen in Gast » u . in
Dchankwirthschaste « vom 23 . Januar 1902.

Auf Grund de» 8 120 «, Abs . 8, der Gewerbe¬
ordnung hat der BundeSrath nachstehende Be¬
stimmungen über die Beschäftigung von Äehülsen
und Lehrlingen in Gast » und in Echenkwirth-

schaften erlassen . ^

. . 1 . In Gast - und in Schankwirtbschasten ist
icdem Gehülfen und Lehrling über sechszehn Jahre
für die Woche siebenmal eine ununterbrochene Ruhe¬
zeit von mindesten « acht Stunden zu gewähren.
Der Beginn der erste » Ruhezeit darf in die vorher¬
gehende , das Ende der siebenten Ruhezeit in di«
nachfolgende Woche falle » .

Für behülfen und Lehrlinge unter sechszehn
Jahre » m »ß die Ruhepause mindesten » neun Stundcn
betragen . Durch Polizeiverordnungm der zum
Erlasse solcher Verordnimgen berechtigten Behörden
kan » diese längere Ruhezeit auch für Gehülfen und
Lehrlingeübersechszehn Jahre vorgeschrieben werdey.

Die höhere Verwaltungsbehörde ist befugt , in
Bade - und anderen Kurorten die Ruhezeit für
Gebülfen „ nd Lehrlinge über sechSzehn Jahre in
Gastwirthschafte » während der Saison , jedoch nicht
über eine Dauer von 3 Monaten , bis auf sieben
Stunden herabzusetzen . Neben dieser Ruhezeit
muffen täglich , abgesehen von den Mahlzeiten.
Ruhepausen - in der Gesammtdauer von mindesten»
zwei Stunden gewährt werden.

2 . Der Zeitraum zwischen zwei Ruhezeiten,
welcher auch die Arbeitsbereitschaft und die Ruhe-
vaiisen umfaßt , darf in den Fällen der Ziffer 1
Abs . 1 höchsten » sechzehn Stunden , in den Fälle»
der Ziffer 1 Abs . 2 höchsten » fünfzehn Stunden
und , ,, den Fällen der Ziffer 1 Abs . 3 höchsten,
siebzehn Stunden betragen.

, 3 . Eine Verlängerung der in Ziffer 2 be-
zeichneten Zeiträume ist für den Betrieb bi» zu
e-chzigmal im Jahre zulässig . Dabei kommt jeder Fall

Anrechnung , wo auch nur für einen Gehülfen
oder Lehrling diese Verlängerung stattgesunden hat.

Auch in diesen Fällen muß für die Woche eine
Unterbrechung durch sieben Ruhezeiten von der
vorgrschriebenei , Dauer (Ziffer 1) stattfinden.

.4 . An Stelle einer der nach Ziffer 1 zu
gewahrenden ununterbrochene » Ruhezeiten ist den
Gehülfcii » nd Lehrlingen mindesten « in jeder dritten
Woche einmal eine ununterbrochene Ruhezeit vor!
mindestens vierundzwanzig Stunden zu gewähren.
„ ^ kmeindrn , welche nach der jeweilig letzten
Volkszählung mehr al » zwanziatausend Einwohner
haben , ist diese Ruhezeit mindesten » in jeder zweiten
Woche zu gewahren.

In denjenigen Wochen , in welchen hiernach
eine vlernndzwanziastündioe Ruhezeit nicht gewährt
zii werden braucht , ist außer der ununterbrochenen
Ruhezeit von der vorgeschriebenen Dauer (Ziffer 1)
mindestens einmal eine weitere ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens 6 Stunden zu gewähren,
welche in der Zeit zwischen 8 Uhr Morgen » und
zehn Uhr Abend » liegen muß.

5 . Die Arbeitgeber find verpflichtet , ein Ber-
anziilegen , welche» die Namen der einzelnen

Gehülfen und Lehrlinge enthalten muß . In das
Verzeichniß ist für jeden einzelnen Gehülfen und
Lehrling einzutragen , wann »nd für welche Dauer
eine Ruhezeit gemäß Ziffer 4 gewährt worden ist.

Arbeitgeber , welche von den Bestimmungen der
Ziffer 3 Gebrauch machen , find verpflichtet , ein
weiteres Verzeichniß anzulegen , in welche» ein, » -
tragen ist , wann Ueberarbeit im Betriebe während
des Kalenderjahres stattgefunden hat.

Die » ach Äbs . 1, 2 zu machenden Eintragungen
haben spätesten » am ersten Tage nach Ablauf jeder
Woche für di « verflossene Woche zu erfolge ».
„ .. Die Verzeichnisse sind ans Erfordern den zu-
standiaen Behörden und Beamten znr Einsicht
vorzulegen.

.. 6 . Gebülfen und Lehrlinge unter 16 Jahren
Kursen in der Zeit von 10 Uhr Abend » bi» 6 Uhr
Morgen « nicht beschäftigt werden . Außerdem
dürfen Gehülfen und Lehrlinge weiblichen Geschlechts
Mischen 16 und 18 Jahren , welche nicht zur
Familie de» Arbeitgebers gehören , während dieser
Zeit nicht zur Bedienung der Gäste verwendrtwerden.

n.
7 . Als Gehilfen und Lehrlinge im Sinne dieser

Bestimmungen gelten solche Personen männlichen
>i»d weiblichen Geschlecht «, welche im Betriebe der
Gast - und der Schankwirtbschasten al » Oberkellner,
Kellner oder Kelliierlehrlinge , al » Köche oder Koch-
lehrlinge , am Büffet oder mit dem Fertigmache»
kalter Sveiscn beschäftigt werden , » „ «genommen
sind ledoch Personen , welche hauptsächlich in einem
mit der Gast - oder der Schankwirthschaft ver¬
bundenen kanfmäniiischen oder sonstigen gewerb¬
lichen Betriebe beschäftigt werden , ' sofern ihre
tägliche Arbeitszeit in diesem Betrieb anderwcitcn
reichsrechtlichen Vorschriften unterliegt.

Hl.

8 Die vorstehenden Bestimmungen treten a ::r
l . April 1002 in Kraft.

B '.r zum 31 . Dezember 1902 ist Ueberarbeit
(Ziffer 3 ) höchsten » sü» fundvierzigmal zulässig.

Von dem i» Ziffer 6 , Satz 2, enthalieuen
Verbote sind diejenige » Perionen a »»genomme »,
welch « bei der Verkündung dieser Bestimmungen
Kellneciniikii sind . *

Berlin , de» 23 . Januar 1902.
Der Stellvertreter de« Reichskanzler »-

Graf von Pofavowsk » .
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Bekanntmachung.
Um Angabe des Aufenthalt»folgender Personen,

welche sich der Fürsorge für hülfsbedürftige An¬
gehörige entziehen, wird ersucht:
1. des Arbeiters Karl Baum , geboren am

30. 5. 1868 zu Wiesbaden,
2. des Taalöhners Johann Sickert, ged. am

17. 8. 1866 zu Schlitz.
3. der ledigen Dicnftinagd Karotin «Bock, geb.

11. 12. 1864 zu Weilmünfter.
4. des GlasergchülfcnKarl Böhnk«, geboren

81. 8. 1867 zu Elberfeld,
5. der ledigen Elise Dori , geb. 29. 5. 1878 zu

Wiesbaden,
6 . der Ehefrau des Arztes Theodor Ford,

Hermine geb. Steinberger , geb. am
2. 2. 1875 zu Eppelsheim,

7.  der ledigen Dienstmagd Elise Fuhr» geb.
11. 12. 1874 zu Holzhausenü. A..

8 . des Reisenden Alois Heilmann , geboren
11. 4. 1856 zu Hainstadt,

9. de« Kochs Adolf Hölzer, geb. 6. 9. 1859 zu
Lg.-Schwalbach,

10.  des Taglöhners Wilhelm Horn, gen.
Dietrich, geboren am II. 2. 1863 zu Hadamar,

11. des Taglöhners Albert Kaiser, geb. am
20. 4. 1866 zu Sömmerda,

12. der ledigen Modistin Adele Knapp , geb.
13. 2. 1874 zu Mannheini,

13. der ledigen Näherin Pauli «« Krämer , geb.
am 28. 1. 1880 zu Cauba. Rh.,

14. des Taglöhners Karl Lehman« , geb. am
27. 3. 1853 zu Ehrenbreitstein,

15. der ledigen Marie Math «- , geb. 18. 4. 1877
zu Kreuznach,

IS. der Asphalteurs und Plattenleger» Johann
Baptist Maurer, geb. 4. 5. 1862 zu Mainz,

17. de» Taalöhners RabanuS Nauheimer,
geb. 28. 8. 1874 zu Winkel,

18.  der ledigen Dienstmagd Maria Reidel,
ged. ? zu Sobernhcim,

18. der ledigen Dienstmagd Gertraud Rhein¬
berger, geb. 19. 4. 1879 zu Frauenstein,

20. der ledigen Wäscherin Alwine Rudloss, geb.
4. 10. 1872 zu Günthersleben.

21. der Wittw« de» Taglöhncr» Josef Schmitt,
Marie geb. Bouillon , geb. 22. 7. 1868 zu
Niedernhausen,

22. des Maurergeb Afen Karl August Schneider,
geb. 9. 8. 1868 zu Wiesbaden,
der ledigen Margarethe Schnorr , geb. 23. 2.

Verdingung.
Die Herstellung der GaSleitungS -Anlage«

für den Neubau der Gutenbergschule hierselbst soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Angebotsformularekönnen während der Vor-
mittagSdienststunden im Rathhause, Zimmer No. 41,
eingesehen, auch von dort gegen Baarzahlung oder
bestellgeldfreie Einsendung von 50 Pf. und zwar
bis zum 7. Augustd. I . bezogen werden. Im
letzteren Falle find die Postanweisungenan unseren
technischen Secretär Andreß zu richten. Ver¬
schlossene und mit der Aufschrift,,H. A. 106" ver¬
sehene Angebote sind spätestens bis

Samstag, den 9. August 1992»
Vormittags 1« Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter. Nur die mit dem vorgeschriebcnen und
ausgefüllten Verdingungsformulareingereichten
Angebote werden berücksichtigt. ZuschlagSfrist:
4 Wochen. *

Stadtbanamt , Abtheilung für Hochbau.
Verdingung.

Die Herstellung von 9809 qm Klein-
Pflaster—im Ganzen oder in5 Loose getrennt—
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Angebotsiormulare und Verdingungsunter¬
lagen können während der Vormittagsdienststunden
im Rathhause, Zimmer No. 44. eingeseben oder
von dort gegen Baarzahlung oder bestellgeldsreie
Einsendung von 1 Mk. 50 Pf. und zwar bis zum
Samstag, den9. Augustd. IS ., bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „Klein-
pflaster" versehene Angebote sind bis spätestens

Montag» den 11. August 1992,
Vormittags 19 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebcnen und aus¬
gefüllten Verdingungsformular eingereichten Ange¬
bote werden berücksichtigt. Zuschlagsstist: 14 Tage.

Wiesbaden, den 26. Juli 1902.
Stadtbauamt . Abtb. für Straßenbau.

24.
26.

1874 zu Heidelbergs
he» Musikers JohaJohann Schreiner, geb. 30. 1.
1863 zu Probbach,
der ledigen Lina Simons , geb. 19. 2. 1871

27.
28.
29.

zu Saiger,
der ledigen Katharina Stöppler »geb. 7. 5.
1874 zu Emmerich,
des Schloffergehülfen Aldi« Trüb , geboren
22. 9. 1856 zu Kühnacht,
der Dienstmagd Regina Bolz, geb. 7. 10.
1872 zu Jttlingen,
des Bierbrauers Johann Bapt . Zapf , geb.
16. 9. 1870 zu OberviechrSch, *

Wiesbaden, den2. August 1902.
Der Magistrat. Armen-Berwaltung

Fluchtlimenplan
sür Winkel, Rheingau.

Für Winkel — ca. 2600 Seelen —
soll ein Fluchtlinienplan ausgearbeitet werden.

Nähere Auskunft ertheilt das Bürger
meisteramt.

Geeignete Unternehmer wollen sich bald-
gefälligst schriftlich oder persönlich bei dem
Bürgermeister melden. F 299

Befähigungs-Nachweis erwünscht.
Winkel , 31. Juli 1902.

Der Bürgermeister.
Derstroff.

Bekanntmachung.
Das städtische LeihbauS ist geöffnet im Sommer

Vormittags von 8—12 und Nachmittags von
2—6 Uhr, im Winter Vormittag« von 8—12 und
Nachmittag» von 2 Uhr ab bis zum Eintritt der
Dunkelheit. Es wird darauf aufmerksam gemacht,
daß für Pfänder, die durch die Vermittelung der
Taxatoren und Mäkler versetzt oder ausgelöst
werden, letzteren eine Extraacbühr, welche bei Aus¬
lösungen für jedes Pfand 40 Pf. beträgt, zu zahlen
ist. Interessenten, welche diese Unkosten vermeiden
wollen, müssen die Geschäfte im Leihhause vor¬
nehmen.

Wiesbaven, den 10. Juli 1902-
_ Die Leihhaus-Deputation.

Staats - nnd Gemeindesteuer.
Die Erhebung der 8. Rate erfolgt vom

18. d. Mts . ab straßenweise nach dem auf dem
Steuerzettcl angegebenen Hebeplan. Die Hebctage
sind ursch den Anfangsbuchstabe « der Straßen
wie Mzt festgesetzt: (Die auf dem Steuerzettcl an¬
gegebene Straße ist maßgebend).

W, T, Z am 6., 7., 8. August.
Es liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

sie die vorgeschriebenen Hebetage benutzen, nur
dann ist rasche Beförderung möglich.

Wiesbaden, den 12. Juli 1902.
Städtische Stenertasse,

_ Rathhaur. Erdgeschoß Zimmer No. 17.
Ausschreiben.

Lieferung von Dienstkleidern.
Die Lieferung von 23 Winter-Uebcrröcken,

29 Tuchhosen und 3 Tuch-Juppcn für Bedienstete
der Kurverwaltung soll vergeben werden. LieferungS-
Termin I. Oktober 1902. Angebote mit der Auf¬
schrift„Submission aus Dicnstkleider" sind bis

Dienstag, den 86. August 1908,
Bormittags 19 Uhr,

postmäßig verschlossen unter Beifügung von Stoff¬
mustern bei der Unterzeichneten Stille einzureichen.
Die Lieferungsbedingungen können auf dem Büreau
der Unterzeichneten Verwaltung(Kurhaus) ein-

d«, >, »UM 1SB.
Städtische Kur-verwaltung.

Fremden -Führer.
Kurhau*, Koohbrunnen, Colonnaden, Kuranlagen.
Königliches Theater, auf dem Warmen Damm.
Residenz-Theater, Bahnhofstrasse 20.
Walhalla-Theater, Mauritiusstrasse 1a.
Reichshallen-Theater, Stiftstrasse 16.
Fahrradbahn und Lawn-Tennis-Spielplatz in den

neuen Anlagen vor der Dietenmühle.
Inhalatorium am Koohbrunnen. Täglich geöffnet

von 8—11 Vormittags u. 4—6 Uhr Nachmittags.
Militär-Kurhaus Wilhelms-Heilanstalt, neben dem

Königl. Schloss.
Augusta-Victoria-Bad, Victoriastrasse 4.
Städtische Gemälde- Gallerie und permanente

Ausstellung des NassauisohenKunst- Vereins,
Wilhelmstrasse 20, täglich, mit Ausnahme des
Samstags, von 7*11—1 Uhr Vorm, geöffnet.

Königliche Landes-Bibliothek, Wilhelmstrasse 20.
Die Bibliothek ist an jedem Wochentage von
10—1 und 3—4 Uhr für die Entleihung und
Rückgabe von Büchern geöffnet; das Lese¬
zimmer von 10—1 und 3—8 Uhr.

NaturhistorischesMuseum, Wilhelmstrasse 20.
Geöffnet Sonntags von 10—1, Montags und
Dienstags von 11—1, Mittwoohs von 3—5.
Donnerstags und Freitags von 11—1 Uhr.
jeden ersten Sonntag im Monat auch Sonntags
Nachm, von 3—5 Uhr. Samstags geschlossen.

Alterthums- Museum, Wilhelmstrasse 20. An
' Wochentagen (mit Ausnahme des Samstags)

von 11—1 und 3—6 Uhr, an Sonn- und Feier¬
tagen von 10—1 Uhr geöffnet. Besichtigungen
zu anderer Zeit sind Friedrichstr . 1, 1 Stiege,
anzumelden.

Bibliothek des Alterthums- Vereins, Friedrich
strasse 1. Montags und Donnerstags Morgens
von 11—1 Uhr geöffnet.

Textil-Museum von Fr. Fischbach im Rathhause.
Eingang durch Saal 73. Geöffnet Dienstags
und Freitags von 10—12 Uhr.

Königliches Schloss, am Schlossplatz. Die inneren
Räume täglich zu besichtigen. Einlasskarten
25 Pf. beim Schloss-Castellan.

Justizgebäude, Gerichtsstrasse.
Rathhaus, Schlossplatz 6.
Rathskeller mit künstlerischen Wandmalereien.
Staats-Archiv, Mainzerstrasse 64.
Reichsbank, Luisenstrassa 19.
Landesbank, Rheinstrasse 30.
Polizei-Direktion, Friedriohstraa*# 32.
Passbüreau, Friedrichstrasse 32.

Polizei-Reviere: I.Röderstr.29 ; II. Oranienstr. 22,
III .Bertramstr. 22, Hinterh. ;IV.Michelsbergll;
V. Philippsbergstr. 15. »

Infanterie-Kaserne, in der Schwalbacherstrasse.
Artillerie-Kaserne, in der oberen Rheinstrasse.
Eisenbahnhöfe, in der unteren Rheinstrasse.
Kaiserliches Postamt. Hauptpostamt: Rhein¬

strasse 25 und Luisenstrasse 8 und 10.
Zweigpostämter:Schützenhofstrasse3,W ellritf•
strasse 45 und Taunus strasse 1. Geöffnet;
Werktags von 7 (im Winter von 8) Uhr Vor¬
mittags bis 8 Uhr Abends, Sonntags (nur das
Hauptpostamt) von 7 bezw. 8—9 Uhr Vormit¬
tags und von 11V» Uhr Vormittags bis 1 Uhr
Nachmittags. Abfertigungsstelle derBriefträger
und Zeitungsstelle, sowie Packetausgabe, Aus¬
gabestelle für ständige Abholer und Paeket-
annahme: Luisenstrasse 8 und 10. Ausgabe
für postlagernde Sendungen: Rheinstrasse 25,
Hofgebäude rechts.

Kaiserliches Telegraphenamt. Rheinstrasse 25.
Ununterbrochengeöffnet. (Von 12 Uhr Nachts
bis 6 Uhr früh erfolgt die Annahme von
Telegrammen hei dem Postamte (Rheinstr. 25),
im linken Hofgehäude, Eingang durch den
unteren Thorweg. (Bei verschlossenem Thore
ist die Nachtschelle zu ziehen.)

Protestantische Hauptkirche, am Schlossplatz.
Küster wohnt Ellenhegengasse 8.

Protestantische Bergkirche, Lehrstrasse. Küster
wohnt nebenan.

Protestantische Ringkirche, oberhalb der Rhein¬
strasse. Küster wohnt An der Ringkirche 3, P.

Katholische Pfarrkirche, Luisenstr. Den ganzen
Tag geöffnet.

Katholische Mariahilfkirche, Platterstrasse. Den
ganzen Tag offen.

Altkatholische Kirche, ..Friedenskirche“, Schwal¬
bacherstrasse. Der Küster wohnt Adlerstr.69.

Anglikanische Augustinuskirche, Frankfurterstr.1.
Ausser Sonntags täglich Gottesdienst. Der
Küster wohn Frankfurterstrasse 8, Gartenhaus.

Synagoge der Israel. Cultusgemeinde, Michelsberg.
Castellan wohnt nebenan. Wocben-Gottes-
dienst Morgens 67« Uhr und Abends 51/a Uhr

Synagoge, Friedrichstrasse 25. An Wochentagen
Morgens 7 Uhr und Nachmittags 47- Uhr ge¬
öffnet. Castellan wohnt nebenan.

Griechische Kapelle. Täglich geöffnet. Castellan
wohnt nebenan.

Loge Plato, Friedrichstrasse 27. Besichtigung nur
für Berechtigte.

Landwirtschaftliches Institut zu Hof Geisberg.
Höhere Schulen: Königl. Humanistisches Gym

nasium, auf dem Luisenplatz. Königl. Real¬
gymnasium. auf dem Luisenplatz. Städtisch»
Oberrealscbule, in der Oranienstrasse. Höhere
Mädchenschule, am Schlossplatz.

Gewerbeschule, in der Wellritzstrasse.
Hygiea-Gruppe, am Kranzplatz.
Chemisches Laboratorium des Herrn Geh.Hofraths

Prof. Dr. R. Fresenius, Kapellenstr. 9, 11, 13
Die christlichen Friedhöfe.Platterstrasse, sind täg¬

lich bis zur eintretenden Dunkelheit geöffnet,
Russischer Friedhof, neben der Griech. Kapelle,
Die beiden Friedhöfe der israelitischen Cultus¬

gemeinde sind im Sommer Sonntags, Montags.
Dienstags, Mittwoohs und Donnerstags Vor¬
mittags v. 8—1 Uhr u Nachm v. 377—7 Uh
geöffnet. Der alte Friedhof an der Schönen
Aussicht bleibt Sonntags Nachmittags ge¬
schlossen. Der Besuch der Friedhöfe zu anderen
Tagesstunden nach Anmeldung beim Castellan
Schott, Schulberg 3.

Denkmäler: Kaiser-Wilhelm-Denkmal in den An¬
lagen am Wannen Damm, Kaiser-Friedrich
Denkmal auf dem Kaiser-Friedrich-Platz, Fürst
Bismarck-Denkmal auf dem Wilhelms-Platz.
Waterloo - Denkmal auf dem Luisenplatz
Bodenstedt - Denkmal oberhalb der Alten
Colonnade und Krieger-Denkmäler im Nerothal
und auf dem alten Friedhof.

Schiessstände des Wiesbadener Schützen-Vereins,
Unter den Eichen. Täglich geöffnet.

Bürger-Schützen-Halle, Unter den Eichen.
Pistolen-Schiessstände, hinter der Alten Colonnade

und auf der Kronenburg, SonnenbergerBtrasse,
Flobert-Schiessstand: Beausite.
Reitschule, Luisenstrasse 4/6.
Turn-Hallen. Turnverein: Hellmundstrasse 25.

Männer-Turnverein: Platterstrasse 16. Turn
Gesellschaft: Wellritzstrasse 41.

Heidenmauer, in der Kirchhofsgas«e.
Neroberg mit Restaurations-Gebäude und Aus

siohtsthurm.
Wartthurm(lh Stunde von Wiesbaden). Ruine

auf der Bierstadter Höhe. Restauration.
Sonnenberg (7» Stunde von Wiesbaden). Ruine

mit Restaurations-Gebäude. — Heiligkreuz
kirohe auf dem Friedhof. — Alt-Deutschland.
SehenswürdigkeitI .Ranges, Wiesbadenerstr.54,

Wilhelmshöhe bei Sonnenberg. Restaurant. Schöne
Fernsicht.

Etablissement„Bahnholz“ bei Wiesbaden. Luft
kurort, Restaurant und Cafö.

Jagdschloss Platte. Castellan wohnt im Schloss.

Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied.
Abends6.20,6.35(Güterschiff)bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 77» Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon

Biebrich - Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbahn.
Günstige Gelegenheit nach Mainz.

Sommer-Fahrplan.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss) : 9®0

1000* iioo 1200* ioo 200 300 400 500  ßoo 7008«°
9°0f (an und ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof
15 Min. später).

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle): 8**
900* 1000 1100* 1200  l »o 200 3004»o 500 6«0 7°o
8°°+ (an u. ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof je
5 Min. später).
Nur Sonn- und Feiertags.
An Wochentagen ab 1. Juni bis 1. September.

Sonn- u. Feiertags Extratouren . — Extraboote
für Gesellschaften. F 830

Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob

lenz, 8, 9.26 (Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.50 (Schnollfahrt „Hansa*
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Sohnellfahrt
„Deutscher Kaiser1 und „Wilhelm Kaiser und
König“). 12 50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an

Hamburg -Amerika -Linie.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr . 10.)

D. „Abessinia“ von Baltimore nach Hamburg,
August 3 Uhr 30 Min. Morgens Dover passirt.

D. „Allemannia“ von Hamburg nach Westindien,
August 9 Uhr Vorm, von Antwerpen. D.

Andalusia“ von Hamburg nach Ostasien, 4. Aug.
Uhr Morgens von Singapurs. D. „Assyria“
August 11 Uhr Abends auf der Elbe . S.-D.

Auguste Victoria“ von Hamburg nach Newyork,
Aug. 5 Uhr 50 Min. Nm. von Cherbourg. D.

Brisgavia“ 1. Aug. 3 Uhr Nachm, in Baltimore,
D. „Cerea“ von Hamburg nach Westindien,
2. August 9 Uhr Vorm, von Antwerpen.__D.
Cheruskia“ von Hamburg nach Mittelbrasilien,

1. Aug. in Santos. D. „Dortmund“ 1. Aug. von
Antwerpen nach Lulea. S.-D. „Fürst Bismarck*
“ Aug. 2 Uhr 30 Min. Morgens auf der Elbe.
D. „Hispania“ von Hamburg nach Westindien
direct, 3. August Mittags Dover passirt. D.
„Hungaria“ 31. Juli von Newyork in Para ange¬
kommen. R.-P.-D. „Kiautschou“ von Ostasien
nach Bremen, 2. Aug. Morgens von Shanghai.
D. „Lydia“ von Bahia, 1. Aug. 5 Uhr 25 Min.
Nm. auf der Elbe. D. „Moltke“ von Hamburg
nach Newyork, 3. August 11 Uhr 5 Min. Abends
von Southampton. D. „Nauplia“ 2. August in
Baltimore. D. „Patricia “ 3. Aug. 9 Uhr 45 Min.
Morgens auf der Elbe. D. „Polaria “ von Ham¬
burg nach Westindien, 3. August in St. Thomas.
D.-Y. „Prinzessin Victoria Luise“ 3. Aug. 12 Uhr
Mittags in See (Nordlandreise). D. „Rhenania“
von Westindien, 1. August 5 Uhr 30 Min. Nm.
auf der Elbe. D. „Sambia“ 1. August 11 Uhr
Abendsv. Penang nach Colombo. D. „Sardinia“
von Westindien nach Hamburg, 2. Aug. 7 Uhr
Morgens in Havre. D. „Segovia“ von Hamburg
nach Ostasien, 3. Aug. 4 Uhr 45 Min. Nm. Cux¬
haven passirt. D. „Sithonia“ von Hamburg nach
Ostasien, 3. Aug. 6 Uhr Morgens von Yokohama.
D. „Sparta “ von Hamburg nach Südbrasilien,
30. Juli in Para . D. „Teutonia“ von Hamburg
nach Montreal, 1. August Father Point passirt.
D. „Troja“ von Westindien nach Hamburg,
3. Aug. 1 Uhr Nm. Scilly passirt . F330

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklloh,

Wilhelmstrasse 50.) F 830
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Hohenzollern“ nach Newyork, 3. August
5 Uhr Nm. von Gibraltar . S.-D. „Trave* nach
Genua, 2. Aug. 5 Uhr Nm. von Newyork. S.-D.
Kronp. Wilh.“ nach Bremen, 4. Aug. 117« Uhr

Vm. von Plymouth. D. „Breslau“ nach Bremen,
3. Äug. 11 Uhr Vorm. Prawle Point passirt. D.
„Frankfurt “ nach Baltimore, 2. August 97« Uhr
Ym. Lizard passirt. D. „Barbarossa“ nach New-
York, 4. Aug. 87« Uhr Ym. von Cherbourg. —
Cuba-, Brasil- und La Plata -Linien : D. „Mainz“
nach Bremen, 4. Aug. in Bremen. D. „Crefeld*
nach Vigo, Antw., Bremen, 3. Aug. von Bahia.
D. „Willehad“ nach Vigo, South., Antw., Br.,
2. Aug. von Buenos Aires. D. „Aachen“ nach
Brasilien, 3. Aug. in Oporto. D. „Coblenz“ nach
Cuba, 3. Aug. von Antwerpen. D. „Norderney“
nach La Plata , 3. Ang. in Antwerpen. — Ost-
Asien- und Australien-Linien: D. „Hamburg“
(Hamburg-Amerika-Linie) nach Hamburg, 4. Aug.
von Southampton. D. „Prinz Heinrich“ nach
Bremen, 2. Aug. von Port Said. D. „Sachsen“
nach Hamburg, 3. Aug. in Colombo. D. „Kiaut¬
schou“ (Hamburg-Amerika-Linie) nach Bremen,
2. Aug. von Shanghai. D. „Bayern“ nach Ost-
Asien, 2. August in Yokohama. D. „Prinzess
Irene“ nach Ost-Asien, 2. August in Aden. D.
„Pr. R. Luitpold“ nach Ost-Asien, 2. Aug. von
Gibraltar. D. „Strassburg“ nach Bremen, Ham¬
burg, 2. August Perim passirt. D. „Würzburg“
nach Ost-Asien, 1. Aug. v. Moji. D. „Bamberg“
nach Ost-Asien, 2. Aug. in Penang. D. „Olden¬
burg“ nach Bremen, 3. Aug. in Antwerpen. D.
„Karlsruhe“ nach Bremen, 2. Aug. von Sydney.
D. „Gera“ nach Bremen, 1. Aug. von Fremantle.
D. „Stuttgart “ nach Australien, 3. Aug. in Sydney.
D. „Darmstadt“ nach Australien, 4. August in
Genua. — Truppen-Transport : D. „Main“ nach
Bremen, 4. Aue. Gibraltar passirt._
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